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. Lommatzsch

Der Stadtrat hat die Sondernut-
zung- und Sondernutzungsgebüh-
rensatzung der Stadt Lommatzsch
geändert. Die Satzung regelt zum
Beispiel das Aufstellen von Gerüs-
ten oder das Ablagern von Bauma-
terialien im öffentlichen Verkehrs-
raum sowie das Aufstellen von
Werbeträgern.

Eine Gebührenerhöhung ist mit
der Sondernutzungssatzung nicht
verbunden, so die StadtvelWaltung.
Lediglich andere Maßstäbe wurden
eingeführt, so dass diese für den
Antragsteller flexiblere Regelun-

gen enthalten. Sogibt es jetzt nicht
mehr nur Wochen und Monatsge-
bühren, sondern auch einen Tages-
satz.

Die Änderung war ursprünglich
gefordert worden, um die Satzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie
anzupassen. Das Innenministerium
hatte jedoch später festgestellt.
dass die Sondernutzungsatzung
nicht der Richtlinie unterliegt.

Die zunächst angemahnten Än-
derungen waren aber Anlass für die
VelWaltung, die Satzung vollstän-
dig neu zu fassen, damit sie dem
Satzungsmuster des Sächsischen
Städte- und Gemeindetages ent-
spricht. (SZ)


